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 Datum Gremium Antragsteller/in 

Ö 01.06.2010 Innen- und Umweltausschuss Ratsherr Brandtner, FDP-Ratsfraktion 

Mareike Bahlo, bürgerliches Mitglied 
Ratsfraktion DIE LINKE 

Betreff: 

Katzen-Kastrationsgebot in der Landeshauptstadt Kiel 
 
 

Antrag 
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Ratsversammlung bis zum September 2010 eine 

Beschlussvorlage für eine Satzung vorzulegen, die die Umsetzung eines Katzen-Kastrations- 

und gleichzeitigen Kennzeichnungsgebots für das Gebiet der Landeshauptstadt Kiel regelt. 

 

 

Begründung: 

Jede geschlechtsreife Katze kann zwei mal pro Jahr jeweils vier bis sechs Nachkommen 

zeugen, die wiederum bereits nach sechs Monaten geschlechtsreif sind. Freilaufende und 

verwilderte Katzen werden Menschen gegenüber so scheu, dass sie kaum in menschlicher 

Obhut leben können. Sie vermehren sich unkontrolliert und können im Falle von Krankheiten 

oder Verletzungen häufig keine tierärztliche Hilfe erhalten. 

Der Tierschutzverein für Kiel fängt jedes Jahr mit Hilfe von ehrenamtlichen Helfern etwa 300 

Katzen ein, lässt sie kastrieren, tätowieren und gegen Parasiten behandeln, was mit jährli-

chen Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro verbunden ist. 

Die dennoch zunehmende Populationsdichte durch unkastrierte und freilaufende Katzen 

führt zudem zu weiteren Problemen wie beispielsweise zu der Gefährdung des Straßenver-

kehrs, der Gefährdung der Katzen im Straßenverkehr sowie der Dezimierung freilebender 

und bestandsbedrohter Tierarten. Problemverschärfend kommt hinzu, dass das Tierheim an 

der Kapazitätsgrenze arbeitet – die Auslastung des Tierheims Uhlenkrog bei der Katzenun-

terbringung beträgt ca. 96 Prozent. 

 



  Seite: 2/2 
 

 

 

Um diese Probleme zu entschärfen, setzt sich unter anderem auch die Tierrechtsorganisati-

on PETA verstärkt für ein Kastrationsgebot für alle Katzen ein, die Zugang zum Freien ha-

ben. Auf diese Weise könnten durch die Eindämmung der Überpopulation auf lange Frist die 

Probleme für Mensch und Tier verringert werden. Daher ist die Einführung eines Kastrati-

onsgebotes für Katzen, wie es beispielsweise in Paderborn seit einiger Zeit besteht, eine 

adäquate Maßnahme. 

Das Umweltministerium Nordrhein-Westfalens hat in diesem Zusammenhang den kommuna-

len Spitzenverbänden empfohlen, dem Beispiel Paderborns zu folgen. Ebenso begrüßt unter 

anderem auch der Tierschutzausschuss der Bundestierärztekammer den Paderborner Vor-

stoß (vgl. dazu auch: § 5 Abs. 4 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhal-

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Paderborn). 

Für die Verwaltung entstehen keine Kosten, da die Kastration und die damit verbundene 

Chip-Kennzeichnung der Katzen vom Tierhalter oder bei streunenden Katzen/Fundtieren von 

Tierschutzorganisationen übernommen werden. 

 

Weitere Begründung erfolgt gegebenenfalls mündlich. 

 

 

gez. Wolf-Dietmar Brandtner     f. d. R. Peter Helm 

stv. Fraktionsvorsitzender     Fraktionsgeschäftsführer 

 

 

gez. Mareike Bahlo      f. d. R. Dr. Ulrich Erdmann 

bürgerliches Mitglied      Fraktionsgeschäftsführer 


